
Gesamtkonferenz 17.06.2025 

Tischvorlage Top 9.3 

Umgang mit dem Handy an der IGS MAINSPITZE 

 

Ist-Stand:  

Bei der letzten Gesamtkonferenz wurde die Übergangsregelung verlängert bis, das Land 

Hessen eine landesweite einheitliche Regelung zum Umgang mit dem Handy beschließt. 

Solange sammeln wir bei Verstoß gegen die Handy-Nutzung das Handy ein und verwahren es 

im Lehrerzimmer und händigen es den Lernenden nach Unterrichtsschluss wieder aus. 

 

Zukunft:  

Hessische Regelung tritt in Kraft und gilt auch verbindlich an der IGS Mainspitze. 

Ergänzungen der IGS Mainspitze: 

Auf Klassenlisten wird dokumentiert, wie oft im Monat es zu Verstößen gegen die 

Handynutzungsordnung kam. Ab drei Verstößen wird die Klassenlehrkraft darüber informiert 

und eine Herausgabe sollte möglichst nur an die Erziehungsberechtigten oder entsprechend 

beauftragten Personen erfolgen. 

Sollten sich diese Verstöße in einem Halbjahr häufen, ist es der Klassenlehrkraft vorbehalten, 

diesbezüglich eine Klassenkonferenz wegen massiver Missachtung von Regeln einzuberufen.  

 

Die Ergänzungen sollen unabhängig vom Inkrafttreten einer hessischen Verordnung zum 

Schuljahr 2025/26 umgesetzt werden. 

 


